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«Möemdne

6$nwertf0e 9Rtltt4t*Srttitiig*
Ornan ber fdjtoctjerififjett Wxmtt.

9n 3a)ntrj. iBiliUQtit^tift XXXVM Sabrgang.

SBafel* XVIII. Saljrßonß. 1872. itr. J.
(Stfdjclnt In wödjcntlldjen Dcummern. ©et SBrci« per ©emefter ift franfo burcfc bfe ©djwelj gr. 3. 50.

©ie «Befüllungen roerben bireft an bfe ,,©ä)roetgfcOUfenfä)e S8erInB§6ltdjfcttnbIling in Safel" abtejftrt, bet SBettag witb
bei ben auswärtigen abonnenten burcfc Wacfcnafcme erfcoben. 3m ?lu«lante nefcmcn atte SBucfcfcanblungcn SBeftcdungen an.

SBcrantroortlidjf SRebafilon: Dberft SBielanb unb SWajot »on (Slgger.

3tUjalt: ©ie (Sentralifation bc« SWilitär«. — (Sin Urtfccll über bie- Stepetitgcfdjüfee. — ©truenfee, ©er Snfanterie * Pionier«
©ienft. — Sfbgenöffifcfce «tWitltärfdjulen im Sabre 1872. — Ärcf«fdjretben bc« eibg. SWitirärbepartement«. — »ustanb : granf.
refdj: Bulletin militaire de l'&ranger. SRuplanb: Sanbfturm in SRuplanb. — «Scrfdjf ebene«: ©a« tgl. prcupffdjc SWilitär*SReft»

fnftitut ju -§anne»er. (Sine Slicminiüjenj an ben gSWS. ©raf (Saftfgttone f. Hauptmann ©djodj »or bem Würnbcrgcr SWilitär*
SBejirf«geriäjtc.

Ute Cenfralifatton lr.es. Militare.

•Künftigen fünfzehnten bei? SWonat« wirb ber

©tänberatb wfeber jufammentreten, um enbgültig
über ben ©ntfeheib beß Nationalratbe« bie Slrmee*

organifation betreffenb ju beftimmen.

SDiefe für unfere Slrmee beebwiebttge grage ifi
nocb wenig »om rein militärifdjen ©tanbpunfte be*

Ijanbelt worben, immer finb meljr bte politifdjen
Serljältniffe unb bie Duellen in Sorbergrunb ge=

treten, aug weldjen bie nötigen (Selber fließen

follen. SBir woüen nun nur ba« ÜJttlitärifaje im

äuge bebalten uttb muffen babei üorau«fefeen, bafj

biefe Duellen reichlich fließen unb ntemal« »erftegen

werben.

Sine »oüfiänbfge ©entralifation ifl oom rein mi=

litärifdjen ©tanbpunfte nur wünfdjbar. Sritt bie

Slrmee in Sbätigfeit, mup fte jur ©rbaltung unfe«

rer Unabbängtgfeit ober unferer Neutralität ein=

fieben, fo ftebt fie unter bem ©ommanbo beä ®e*

neral«, fte ifi tbatfacbltcb centralifirt, nur ein Se=

febl ifi mebr gültig, bie Äantone baben fein Ser==

fügung«recbt über ibre Äonttngente mebr, fie baben

einfadj bie SBefeble ber ©entralbebörbe au«jufobren,

für Nacbfchub, Äletbung, ©quipirung, Sewaffc

nung unb ©rgänjung ber »on ibnen ju fiellenben

Sruppen ju forgen. Äein benfenber SRenfcb wtrb
biefe« Serbältntß ein unnatürliche« nennen, ba«

©egentbetl wäre niajt natürlich. SBenn aucb polt=

tifcb ein göberatbftaat, fo mufj bfe ©treltfraft boeb

unter cinbettlicber Seitung fteben, benn obne foldje
fann man ftcb gar feine Ärieg«operationen benfen.

SBie fiebt aber btefe Slrmee au«, welcbe jur Seit
ber 9lotb »on fünfunbjwanjig ®anj= unb #albfan=
tonen gefleUt wirb? unb ifi fie fähig, »or ben geinb

gefübrt ju werben?

Nacb ben ©rfabrungen ber lefeten ©renjbefefeung

muffen wir bier mtt etnem entfebiebenen Nein ant=

Worten. SBobl waren bie Kontingente in »erhält«

ntßmäfjig febr furjer Seit auf ibren ©ammelpläfeen

angelangt unb würben rafcb, tbeilwetfe in ftarfen
ÜRärfdjen, nacb ben äußerfien ©renjen oorgefdjoben,
aber biefe« beweist nur bie Eingebung, ben guten
SBiUen unferer Seoölferung, aber feinc«weg« bie

•Sdjlagfertfgfeir. <Dfe SataiUone waren tbeilweife

nicbt gehörig bewaffnet, waren mangelhaft befleibet

unb equipirt, e« fehlte ihnen an SKunition, »on ber

burebgängig ungenügenben SluSbilbung gar nicht ju
reben, bei ben ©pejialwaffen war e« nicbt »iel bef«

fer, bie 3eugbaufer waren »on btm »lofeltcbrn 3luf=

gebot überrafdjt worben 5 nur langfam fönnten bie

Sßarf« organifirt werben unb bie Slmbulancen wa=

ren noch lange &tit ebne Sefpannung. hinter ber

Sinie fab e« um fein .paar beffer au«; hätte bie

9tefer»e nocb aufgeboten werben muffen, fo wäre

ba« lefete ®ewebr unb ba« lefete ÄleibungSflücf au«

ben Sorrätbtn gewanbevt unb für ©rfafe, »on ber

ßanbwebr gar nicbt ju fpredjen, wäre nicbt« mehr

»orbanben gewefen. 3)aß eine foldje Slrmee ihrem

3wecf nicbt entfpriebt, ifl in bie Slugen faüenb.
SRan wirb un« aber entgegnen, bafj bie eibges

noffifeben SNilttärbehorben ba« SRecbt unb bie Ser»

Pachtung ber Sluffidjt in ben Äantonen haben unb

aucb nacbbrücflicb au«üben foflten, unb bann wür=

ben Uebelfiänbe, wie bie »orftebenb erwähnten, nicht

mehr »orfommen. 3Me Slufflcht wirb auSgefübrt,

Rapporte über ba« ÜRangelbafte liegen in SWaffe

»or, allein ba gerabe flößt ble eibgenöffifebe Se=

börbe gegen bie Äantonalfouöeränetät unb auf biefe

ftüfeen fleh am meiften ber größte unb bie größten

Äantone, wenn e« barauf anfommt, ben eibgenöf*

fifchen Siebten nacbjufommen, unb SRutter ©fb*

genoffenfebaft bat fein SRittet, biefe fiörrifcben unb
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Die Centralisation des Mititörs.

Künftigen fünfzehnten des Monats wird der

Ständerath wieder zusammentreten, um endgültig
über den Entscheid des Nationalrathes die Armee-

organtsation betreffend zu bestimmen.

Diese für unsere Armee hochwichtige Frage ist

nock wenig vom rein militärischen Standpunkte
behandelt worden, immer sind mehr die politischen

Verhältnisse und die Quellen in Vordergrund
getreten, aus welchen die nöthigen Gelder fließen

sollen. Wir wollen nun nur das Militärische tm

Auge behalten und müssen dabei voraussetzen, daß

diese Quellen reichlich fließen und niemals versiegen

werden.

Etne vollständige Centralisation ist vom rein

militärischen Standpunkte nur wünschbar. Tritt die

Armce in Thätigkeit, muß sie zur Erhaltung unserer

Unabhängigkett oder unferer Neutralität
einstehen, so steht sie unter dem Commando des

Generals, sie ist thatsächlich centralisirt, nur ein Befehl

ist mehr gültig, die Kantone haben kein

Verfügungsrecht über ihre Kontingente mehr, sie haben

einfach die Befehle der Centralbehörde auszufüh»

ren, für Nachschub, Kleidung, Equipirung, Bewaffnung

und Ergänzung der von ihnen zu stellenden

Truppen zu sorgen. Kein denkender Mensch wird
dieses Verhältniß ein unnatürliches nennen, das

Gegentheil wäre nicht natürlich. Wenn auch politisch

ein Föderativstaat, so muß die Streitkraft doch

unter einheitlicher Leitung stehen, dcnn ohne solche

kann man sich gar kcine Kriegsoperationen denken.

Wie sieht aber diese Armee aus, welche zur Zeit
der Noth von fünfundzwanzig Ganz- und Halbkantonen

gestellt wird? und ist sie fähig, vor den Feind

geführt zu werden?

Nach den Erfahrungen der letzten Grenzbesetzung

müssen wir hier mit einem entschiedenen Nein
antworten. Wohl waren die Kontingente in
verhältnißmäßig sehr kurzer Zeit auf ihren Sammelplätzen

angelangt und wurden rasch, theilweise in starken

Märschen, nach den äußersten Grenzen vorgeschoben,

aber dieses beweist nur die Hingebung, den guten
Willen unserer Bevölkerung, aber keineswegs die

Schlagfertigkeit. Die Bataillone waren theilweise

nicht gehörig bewaffnet, waren mangelhaft bekleidet

und equipirt, es fehlte ihnen an Munition, von der

durchgängig ungenügenden Ausbildung gar nicht zu

reden, bei den Spezialwaffen war es nicht viel besser,

die Zeughäuser waren von dem plötzlichen

Aufgebot überrascht wordcn; nur langsam konnten die

Parks organisirt werden und die Ambülancen waren

noch lange Zett ohne Bespannung. Hinter der

Linie sah es um kein Paar besser aus; hätte die

Reserve noch aufgeboten werden müssen, so wäre

das letzte Gewchr und das letzte Kleidungsstück aus

den Vorräthen gewandert und für Erfatz, von der

Landwehr gar nicht zu sprechen, wäre nichts mehr

vorhanden gewesen. Daß eine solche Armee ihrem

Zweck nicht entspricht, ist in die Augen fallend.
Man wird uns aber entgegnen, daß die eidges

nössischen Militärbehörden daS Rccht und die

Verpflichtung der Aufsicht in den Kantonen haben und

auch nachdrücklich ausüben follten, und dann würden

Uebelstände, wie die vorstehend erwähnten, nicht

mehr vorkommen. Die Aufsicht wird ausgeführt,
Rapporte über das Mangelhafte liegen in Masse

vor, allein da gerade stößt dte eidgenössische

Behörde gegen die Kantonalsouveränetät und auf diese

stützen fich am meisten der größte und die größten

Kantone, wenn eS darauf ankömmt, den eidgenössischen

Pflichten nachzukommen, und Mutter
Eidgenossenschaft hat kein Mittel, diese störrischen und
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